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STATUTEN

der

TalkPool AG

TalkPool SA

TalkPool Ltd

TalkPool Inc

l. Grundlage

Art. 1

Firma, Sitz Unter der Firma

TalkPool AG

TalkPool SA

TalkPool Ltd

TalkPool Inc

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz

in Chur. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 2

Zweck Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen

sowie die Entwicklung von Produkten und Lösungen im Bereich

Internet der Dinge (loT) und Telekommunikation, der Aufbau und

die Verwaltung von Netzwerkdiensten für feste und mobilen Te-

lekommunikationsnetze sowie die intelligente Verwaltung und
Analyse von digitalen Daten, ferner Dienstleistungen im Bereich
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Beratung, Entwicklung, Unterstützung, Schulung, Vertrieb, In-
tegration und allgemeine Ingenieurarbeiten.

Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, die dauernde Ver-

waltung, Vermittlung und Verwertung von Beteiligungen aller Art
an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die Er-

bringung von damit zusammenhängenden Koordinations-, Fi-
nanzierungs- und Managementaufgaben.

Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und

verkaufen, Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In-
und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In-

und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwal-
tung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterial-
güterrechte und Know-how erwerben, nutzen und verwerten so-
wie Franchisen vergeben. Die Gesellschaft kann alle kommerzi-
eilen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck
der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern.

Aktienkapital

II. Kapital

Art. 3

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 457778.95 und
ist eingeteilt in Q'155'579 Namenaktien mit einem Nennwert von
je CHF 0.05. Die Aktien sind vollständig liberiert..

Kapital band

Art. 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 15. September
2030 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der
Obergrenze von CHF 500'OQO, insgesamt 844'421 Namen-
aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 auszugeben.
Die Kapitalerhöhung kann in mehreren Schritten erfolgen.

Im Fall einer oder mehreren Kapitalerhöhungen im Rahmen
des Kapitalbands:
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a. legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausga-
bebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Aus-
gäbe der Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechts-
ausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung
fest;

o. ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der
Aktionäre aus wichtigen Gründen zu entziehen oder zu
beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären
oder Dritten zuzuweisen. Als wichtige Gründe gelten
insbesondere:

die Übernahme von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder Beteiligungen;
die Beteiligung der Arbeitnehmer;
die Beteiligung von strategischen Investoren und die
Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten In-
vestorenmärkten.

Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwal-
tungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien
für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig aus-
geübt wurden, zu Marktkonditionen platzieren oder ander-
weitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

Auf die gemäss diesem Artikel 3a neu ausgegebenen Ak-
tien findet Artikel 4 dieser Statuten Anwendung.

DerVerwaltungsrat ist ermächtigt, die Statuten gemäss der
Kapitalerhöhung nachzuführen und kann dabei sowohl den
Nennwert als auch die Anzahl Aktien anpassen.

Im Übrigen gelten keine anderweitigen Einschränkungen,
Auflagen und Bedingungen der Ermächtigung, keine ander-
weitigen besonderen Vorteile für begünstigte Personen und
auch keine anderweitigen Voraussetzungen für die Aus-
Übung vertraglich erworbener Bezugsrechte.
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Art. 3b

Bedingtes Kapital Das Aktienkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss der Be-
zugsrechte der Aktionäre um den Maximalbetrag von
CHF 125'577.90 erhöht durch Ausgabe von höchstens
2'511'558 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nenn-

wert von je CHF 0.05 durch die Ausübung von Wandel- und/oder
Optionsrechten, die in Verbindung mitWandelanleihen, Options-
anleihen, Notes oder ähnlichen Instrumenten, einschliesslich

Wandeldarlehen oder Optionsemissionen eingeräumt wurden
oder werden.

Bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder an-
deren Finanzmarktinstrumenten, mit denen Wandel- und/oder

Optionsrechte verbunden sind, ist das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die je-
welligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berech-
tigt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandel-
anleihen und/oder Optionsanleihen das Vorwegzeichnungsrecht
der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben, falls (i) die Wan-
delanleihen und/oder Optionsanteihen im Zusammenhang mit
der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen In-
vestitionsvorhaben der Gesellschaft ausgegeben werden, (ii) zur
Erweiterung des Aktionärskreises, einschliesslich zum Zwecke
der Beteiligung strategischer Partner oder von Partnern in be-
stimmten Investoren markten sowie (iii) eine Ausgabe durch Fe-
stübernahme durch eine Bank oder ein Bankenkonsortium mit

anschliessendem öffentlichem Angebot als die zu diesem Zeit-
punkt am besten geeignete Ausgabeart erscheint, besonders in
Bezug auf die Ausgabebedingungen oder den Zeitpunkt der
Transaktion. Wird das Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss
des Verwaltungsrates aufgehoben, gilt, dass Wandelrechte
höchstens während zehn Jahren, Optionsrechte höchstens wäh-
rend sieben Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission
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ausübbar sein dürfen und die entsprechenden Finanzmarktin-

strumente zu den jeweiligen Marktkonditionen auszugeben sind.

Art. 4

Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehaltlich der

nachfolgenden Bestimmungen als Wertrechte (im Sinne des OR)

ausgegeben und als Bucheffekten (im Sinne des Bucheffekten-
gesetzes) geführt.

Die Gesellschaft kann als Bucheffekten ausgestaltete Aktien aus

dem Verwahrungssystem zurückziehen.

Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung
einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Na-

menaktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch
auf Druck und Auslieferung von Urkunden über Namenaktien.

Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Urkunden für Na-

menaktien (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden)
drucken und ausliefern. Mit der Zustimmung des Aktionärs kann

die Gesellschaft ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert
werden, annullieren.

Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Bestellung
von Sicherheiten, unterstehen dem Bucheffektengesetz. Soweit

gesetzlich zulässig, sind Verfügungen mittels Zession ausge-
schlössen.

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jeder-
zeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namen-

aktien umwandeln.

Die in Form von Wertrechten geschaffenen Namenaktien der

Gesellschaft können in einem Wertrechtebuch gemäss dem

Swedish Financial Accounts Act (1998:1479) eingetragen wer-
den.
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Die Eigentumsrechte der Aktionäre, deren Namenaktien in ei-
nern Wertrechtebuch gemäss Swedish Financial Accounts Act
(1998:1479) eingetragen sind, richten sich nach schwedischem
Recht. Für ihre Übertragung und Verpfändung ist schwedisches
Recht anwendbar.

Art. 5

Aktienbuch DerVerwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentü-
mer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen wer-
den. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als

Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

III. Organisation

A. Generalversammlung

Befugnisse

Art. 6

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung.
Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;

2. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und aus die-
sen Mitgliedern Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
und Einzelwaht der Mitglieder des Vergütungsausschusses

sowie Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und
der Revisionsstelle;

3. Genehmigung des Lageberichts und, soweit gesetzlich vor-
geschrieben, der Konzernrechnung;

4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung
über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die
Festsetzung der Dividende;
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5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit

der Geschäftsführung betrauten Personen (Geschäfts-lei-

tung);

6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung gemäss Statuten;

7. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der General-

Versammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehal-

ten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt wer-
den.

Art. 7

Versammlungen Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb

von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen,

sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorge-
sehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwal-

tungsrat innerhalb von 60 Tagen einzuladen, wenn Aktionäre, die

mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen

vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegen-

stände und der Anträge eine Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalver-

Sammlung. Falls die Aktien der Gesellschaft in Schweden kotiert

sind, können Generalversammlungen in Schweden abgehalten
werden.

Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleich-

zeitig durchgeführt werden (sog. multilokale Generalversamm-

lung). Die Voten der Teilnehmer werden in diesem Fall unmittel-

bar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen
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Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am
Ort bzw. an den Orten der Generalversammlung physisch anwe-
send sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können
(sog. hybride Generalversammlung).

Art. 8

Einberufung, Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nö-
Universalversammlung tigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberu-

fungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

Die Generalversammlung wird durch Mitteilung in den Publikati-
onsorganen der Gesellschaft oder durch gewöhnlichen Brief an
die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesserein-
berufen, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungs-

tag. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Ver-
Sammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des
Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche
die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktan-
dierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt wor-
den sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über
die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden,
ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentli-
chen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprü-
fung und auf Wahl einer Revisionsstelle infolge Begehrens eines
Aktionärs. Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträgen im Rah-
men der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen
ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung.

Die Eigentümer, Nutzniesser oder Vertreter sämtlicher Aktien
können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalver-
Sammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschrie-
benen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung). So-
lange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend
sind, kann in dieser Versammlung über alle in den
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Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegen-
stände verhandelt und gültig Beschluss gefasst werden.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung
sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der

Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In derEinbe-
rufung zur Generalversammlung ist auf diese Auflegung und auf
das Recht der Aktionäre hinzuweisen, die Zustellung dieser Un-
terlagen verlangen zu können.

Art. 9

,+^fe
RTT
tC'J—l-i;

^^:^^M^
' '^w Ettishern'

Vorsitz, Protokolle Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei
dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates
oder ein anderer von der Generalversammlung gewählte r Tag es-
Präsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stim-

menzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Stimmrecht,

nflitgliedschaftsrechte

Art. 10

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer am Stichtag vor der
Generalversammlung im Aktienbuch oder, falls die Aktien in
Schweden kotiert sind, beim Zentralverwahrungssystem gemäss
Kapitel 1, Abschnitt 10 des Swedish Companies Act (Sw. Ak-
tiebolagslagen (2005:551)), als Aktionär eingetragen ist.
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Art. 11

Vertretung Die Gesellschaft anerkennt nur einen Vertreter pro Aktie.

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch ei-

nen Dritten, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist

und nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängi-

gen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vorbehalten bleibt

die gesetzliche Vertretung.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird von der Generalver-

Sammlung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung gewählt. Der unabhängige

Stimmrechtsvertreter, dessen Amtsdauer abläuft, ist sofort wie-

der wählbar. Die Pflichten des unabhängigen Stimmrechtsvertre-

ters bestimmen sich nach anwendbaren Gesetzen, Regeln und

Richtlinien. Die Generalversammlung kann den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter mit Wirkung auf das Ende der Generalver-

Sammlung abberufen.

Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter,

ernennt der Verwaltungsrat den unabhängigen Stimmrechtsver-

treter für die nächste Generalversammlung.

Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die

Zulässigkeit einer Vertretung.

Art. 12

Beschlussfassung

und Wahlen

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht

ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktien-

stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abwei-

chende Bestimmungen enthalten.
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Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande,

findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr (d.h.
die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen) entscheidet.

Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel offen. Eine

schriftliche oder elektronische Wahl oder Abstimmung hat statt-
zufinden, wenn der Vorsitzende sie anordnet oder wenn sie von

der Mehrheit der anwesenden Aktionäre verlangt wird. Elektroni-

sehe Wahlen und Abstimmungen sind geheimen Wahlen und

Abstimmungen gleichgestellt.

Art. 13

Besonderes Quorum Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei
Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit

der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist für die im
Gesetz genannten Fälle erforderlich.

ß. Vemaltungsrat

Art. 14

Wahl, Konstituierung Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitglie-
dem.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Regel in der
ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von

einem Jahr einzeln gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des

Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen

Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt

und Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derje-
nigen ein, die sie ersetzen.

Die Mitglieder des Verwattungsrates sind jederzeit wieder wähl-
bar.
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Soweit in den Statuten nicht anders vorgesehen, konstituiert sich
der Verwaltungsrat selbst. Er kann aus seiner Mitte nach Bedarf

einen oder mehrere Vizepräsidenten benennen. Der Verwal-

tungsrat bezeichnet ferner den Sekretär, der nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss.

Ist das Präsidium des Verwaltungsrates vakant, kann der Ver-

waltungsrat aus seinen Mitgliedern einen neuen Präsidenten für
die verbleibende Amtsdauer bezeichnen.

Art. 15

Oberleitung,

Delegation

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft

und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Ge-

Seilschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die

nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Or-
gan der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann, unter Vorbehalt der unübertragbaren
Aufgaben, die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben

sowie die Vertretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Mit-

glieder der Geschäftsleitung oder Vertreter der Gesellschaft, Mit-

glieder des Verwaltungsrates oder Dritte, die nicht Aktionäre sein

müssen, übertragen. Er erlässt das Organisationsreglement und

ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Aufgaben

Art. 16

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unent-

ziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Wei-
sungen;

2. Festlegung der Organisation;
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Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle

sowie der Finanzplanung;

Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung

und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der

Zeichnungsberechtigung;

Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten
Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Ge-

setze, Statuten, Reglements und Weisungen;

Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der

Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;

Benachrichtigung des Richters im Falle der Uberschuldung;

Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Ein-
lagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;

Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhö-

hungen und daraus folgende Statutenänderungen;

10. die Bestimmung des Interimsverwaltungsratspräsidenten,

von Interimsvergütungsausschussmitgliedern oder eines

unabhängigen Interimsstimmrechtsvertreters, jeweils für die

Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalsversammlung,
bei entsprechenden unterjährig auftretenden Vakanzen.

Organisation,
Protokolle

Art. 17

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsi-

deuten. Er ist auch unverzüglich einzuberufen auf Begehren ei-
nes einzelnen Mitgliedes unter Angabe des Grundes. Zur gülti-
gen Beschlussfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner

Mitglieder notwendig, wobei das Zuschalten per Telefon
und/oder Videokonferenz das Anwesenheitserfordernis erfüllt.

Für Beschlüsse, die der öffentlichen Beurkundung bedürfen (Art:.

634a, 651 a, Art. 652g, Art. 653g und Art. 653i OR), ist keine Min-
destpräsenz erforderlich.

Der Präsident oder sein Stellvertreter übernimmt den Vorsitz. Be-

Schlüsse des Verwaltungsrates bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
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Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-

mengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Zirku-

larweg gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche

Beratung verlangt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates

ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden

und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.

Im Übrigen und vorbehaltlich der Statuten richtet sich die Orga-

nisation des Verwaltungsrates nach dem Organisationsregle-

ment.

Art. 18

Vergütungsausschuss Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens zwei Mitglie-

dem des Verwaltungsrates. Jedes Mitglied des Vergütungsaus-

Schusses wird einzeln von der Generalversammlung für eine

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Gene-

ralversammlung gewählt. Mitglieder des Vergütungsaus-schus-

ses, deren Amtsdauer abläuft, sind sofort wieder wählbar. Bei

Vakanzen im Vergütungsausschuss kann derVerwaltungsrat die

fehlenden Mitglieder aus seinen Mitgliedern für die verbleibende

Amtsdauer bezeichnen.

Der Vergütungsausschuss konstituiert sich selbst und wählt ei-

nen Vorsitzenden aus seinen Mitgliedern. Er bestimmt seinen

Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates oder des Ver-

gütungsausschusses sein muss.

Der Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei
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der Festsetzung und Überprüfung derVergütungsstrategie und -

richtlinien der Gesellschaft und der Leistungskriterien sowie bei

der Vorbereitung der Anträge zuhanden der Generalversamm-

lung betreffend die Vergütung des Verwaltungsrates und der Ge-

schäftsleitung. Er kann dem Verwaltungsrat Vorschläge und

Empfehlungen zu weiteren Vergütungsfragen unterbreiten. Der

Verwaltungsrat erlässt ein Reglement, welches Zweck, Zusam-

mensetzung und Verfahrensregeln des Vergütungsausschusses

bestimmt, einschliesslich seinen Aufgaben und Befugnissen zur

Stellung von Anträgen und Fassung von Beschlüssen bezüglich

der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge-

schäftsleitung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und re-

gulatorischen Anforderungen, diesen Statuten und dem vom

Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit genehmigten entsprechenden

Vergütungssystem. Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungs-

ausschuss weitere Aufgaben und Befugnisse zuweisen.

C. Revisionsstelle

Art. 19

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr einen oder mehrere

Revisoren als Revisionsstelle, welche unabhängig von der Ge-

Seilschaft sein und die gesetzlichen besonderen fachlichen Vo-

raussetzungen erfüllen müssen. Die Revisionsstelle kann wie-

dergewählt werden. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss den an-

wendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Sie ist verpflichtet, den

Generalversammlungen, für welche sie Bericht zu erstatten hat,

beizuwohnen. .
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Vergütung der Mit-
glieder des Verwal-
tungsrates und der
Geschäftsleitung

IV. Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung

Art. 20

Die Generalversammlung genehmigt jährlich und mit binden-
der Wirkung die Anträge des Verwaltungsrates in Bezug auf:

a) den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung
des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer;

b) den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der
Geschäftsleitung für die kommende Amtsdauer;

c) den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Ge-
schäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr.

Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung abwei-
chende oder zusätzliche Anträge in Bezug auf die gleichen
oder andere Zeitperioden zur Genehmigung vorlegen.

Genehmigt die Generalversammlung einen Antrag des Verwal-
tungsrates nicht, setzt der Verwaltungsrat in einem neuen An-
trag den entsprechenden (maximalen) Gesamtbetrag respek-
tive die (maximalen) Gesamtbeträge oder den entsprechenden
(maximalen) Teilbetrag respektive die (maximalen) Teilbeträge
unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren fest, und un-
terbreitet den oder die so festgesetzten Beträge derselben Ge-
neralversammlung, einer ausserordentlichen Generalver-
Sammlung oder der nächsten ordentlichen Generalversamm-
lung zur Genehmigung.

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen kön-

nen Vergütungen vor der Genehmigung durch die Generalver-
Sammlung unter Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung
durch eine Generalversammlung und anwendbarer Rückforde-
rungsbestimmungen (Claw-back) ausrichten oder zuteilen.
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Der Verwaltungsrat unterbreitet den Vergütungsbericht jährlich

der Generalversammlung zur konsultativen (nicht bindenden)

Abstimmung.

Zusatzbetrag für
Wechsel in der Ge-

schäftsleitung

Art. 21

Reicht der bereits von der Generalversammlung genehmigte

maximale Gesamtbetrag der Vergütung für die Vergütung einer

Person, die Mitglied der Geschäftsleitung wird oder innerhalb

der Geschäftsleitung befördert wird, nicht aus, nachdem die

Generalversammlung die Vergütung genehmigt hat, sind die

Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen ermäch-

tigt, jedem solchen Mitglied während der Dauer der bereits ge-

nehmigten Vergütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszu-

richten oder zuzuteilen. Der Zusatzbetrag darf je Vergütungs-

Periode und Mitglied 10% der letzten von der Generalver-

Sammlung gemäss Art. 20 der Statuten genehmigten Gesamt-

betrage der Vergütung der Geschäftsleitung nicht übersteigen.

Dieser Zusatzbetrag versteht sich inklusive allfälligerAbgeltun-

gen von durch den Stellenwechsel erlittenen Nachteilen. Reicht

der Zusatzbetrag nicht zum Ausgleich der genannten Nachteile

aus, so ist der den Zusatzbetrag übersteigende Betrag der An-

trittsprämie durch die nächste ordentliche Generalversamm-

lung zu genehmigen.

Art. 22

Gru sätzeder _er' Zusätzlich zu einer fixen Vergütung kann den Mitgliedern des
gütung des Verwal-
tungsrates und der Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung eine variable Ver-
Geschäftsleitung gütung, die sich nach der Erreichung bestimmter Leistungs-

ziele richtet, ausgerichtet werden.

Die Leistungsziele können persönliche Ziele, Ziele der

TalkPool-Gruppe oder bereichsspezifische Ziele und im
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Vergleich zum Markt, anderen Unternehmen oder vergleichba-
ren Richtgrössen berechnete Ziele umfassen, unter Berück-
sichtigung von Funktion und Verantwortungsstufe des Empfän-
gers der variablen Vergütung. Der Verwaltungsrat oder, soweit
an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legen die Gewich-
tung der Leistungsziele und die jeweiligen Zielwerte fest.

Die Vergütung kann in der Form von Geld, Aktien, Finanzin-
strumenten oder -einheilen oder Sach- oder Dienstleistungen
ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn
delegiert, der Vergütungsausschuss legen Zuteilungs-, Inves-
ting-, Ausübungs- und Verfallsbedingungen fest. Sie können
vorsehen, dass aufgrund des Eintritts im Voraus bestimmter
Ereignisse, wie einem Kontrollwechsel oder der Beendigung ei-
nes Arbeits- oder Mandatsverhältnisses, Vesting- oder Aus-
übungsbedingungen weitergelten, verkürzt oder aufgehoben
werden, Vergütungen unter Annahme der Erreichung der Ziel-
werte ausgerichtet werden oder Vergütungen verfallen. Der
Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungs-
ausschuss können dabei die Fähigkeit der Gesellschaft, am Ar-
beitsmarkt die geeigneten Personen rekrutieren und die Ange-
stellten an die Gesellschaft binden zu können, berücksichtigen.
Die Vergütung ist gemäss allgemein anerkannten Bewertungs-
methoden per Datum der Zuteilung des betreffenden Vergü-
tungselements zu bewerten. Die Gesellschaft kann die auszu-
gebenden oder auszuliefernden Aktien, soweit verfügbar, in
der Form einer bedingten Kapitalerhöhung oder durch Verwen-
dung von auf dem Markt erworbenen eigenen Aktien bereitstel-
len.

Die Vergütung kann durch die Gesellschaft oder durch von ihr
kontrollierte Gesellschaften ausgerichtet oder zugeteilt wer-
den.
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V. Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung, externe Mandate, Kredite und Darle-
hen

Art. 23

Verträge mit Mitglie- Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften kön-
dem des Verwal- nen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates unbefristete oder be-
tungsrates und fristete Verträge über deren Vergütung abschliessen. Die
der Geschäftsleitung Dauer und Beendigung richten sich nach Amtsdauer und Ge-

setz.

Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften kön-

nen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung unbefristete oder be-
fristete Arbeitsverträge abschliessen. Befristete Arbeitsver-
träge haben eine Höchstdauer von einem Jahr. Eine Erneue-
rung ist zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge haben eine Kün-
digungsfrist von maximal zwölf (12) Monaten.

Mitglieder der Geschäftsleitung, die einer Kündigungsfrist un-
terliegen, können von ihrer Arbeitspflicht befreit werden. Die
Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können

Aufhebungsvereinbarungen abschliessen.

Arbeitsverträge mit Mitgliedern der Geschäftsleitung können
Konkurrenzverbote für die Zeit nach Beendigung eines Arbeits-
Vertrags für eine Dauer von bis zu einem (1) Jahr enthalten. Die
Abgeltung eines solchen Konkurrenzverbots darf 100% derzu-
letzt an dieses Mitglied der Geschäftsleitung ausbezahlten
jährlichen Vergütung nicht übersteigen.

Art. 24

Externe Mandate Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als zehn (10)
zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als 3
Mandate in börsenkotierten Unternehmen.
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Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann mehr als zwei (2) zu-

sätzliches Mandat wahrnehmen, wovon nicht mehr als ein (1)
Mandat in börsenkotierten Unternehmen.

Die folgenden Mandate fallen nicht unter diese Beschränkun-
gen gemäss vorstehenden Abs. 1 und 2:

a) Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft
kontrolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren;

b) Mandate, die auf Anordnung der Gesellschaft oder von

ihr kontrollierten Unternehmen wahrgenommen wer-
den;

c) Nicht entschädigte Mandate, wobei die Vergütung von
Spesen nicht als Entschädigung gilt. Kein Mitglied des

Verwaltungsrates kann mehr als zehn (10) und kein

Mitglied der Geschäftsleitung mehr als zehn (10) sol-
ehe Mandate wahrnehmen.

Als Mandate gelten Tätigkeiten der Mitglieder des Verwaltungs-
rats und der Geschäftsleitung im obersten Leitungs- und Ver-

waltungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Han-
delsregister oder in ein vergleichbares ausländisches Register

verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die

unter gemeinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat.

Der Verwattungsrat stellt in jedem Fall sicher, dass die Anzahl

externer Mandate, die von Mitgliedern des Verwaltungsrates
oder der Geschäftsleitung wahrgenommen werden, mit deren

Einsatz, Verfügbarkeit, Leistungsvermögen und Unabhängig-

keit, die für die Erfüllung deren Amtes als Mitglied des Verwal-
tungsrates bzw. der Geschäftsleitung erforderlich sind, verein-
bar ist. Die Annahme von Mandaten ausserhalb der TalkPool-

Gruppe durch Mitglieder der Geschäftsleitung bedarf der vor-
gängigen Zustimmung durch den Verwaltungsrat.
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Art 25

Kredite und Darlehen Kredite und Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung dürfen gewährt werden. Der Gesamtbe-
trag solcher ausstehenden Kredite und Darlehen darf je Mit-
glied des Verwattungsrates oder der Geschäftsleitung
CHF 23'OOO.OQ nicht übersteigen.

VI. Geschäftsjahr, Rechnungslegung und Gewinn-vertei-
lung

Geschäftsjahr und

Jahresrechnung

Art. 26

Die Dauer des Geschäftsjahres sowie das Datum des Ab-
Schlusses des Geschäftsjahres werden vom Verwaltungsrat fest-
gelegt.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der
Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften des
Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art.
663b ff. und 957 ff., sowie nach den allgemein anerkannten kauf-
männischen und branchenüblichen Grundsätzen aufgestellt.

Gewinnverteilung

Art. 27

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinn-
Verteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn
zur Verfügung der Generalversammlung.

Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem

Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen Re-
serven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, welche inner-
halb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden
sind, verfallen zugunsten der Gesellschaft.
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VII. Beendigung

Art. 28

Auflösung und

Liquidation
Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Li-
quidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und
statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, so-
fern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen
übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art.
742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstü-
eke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter
die Aktionäre nach Massgabe der eingezahlten Beträge verteilt.

VIII. Benachrichtigung

Art. 29

nflitteilungen und

Bekanntmachungen
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch gewöhn-
lichen Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichne-
ten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Han-
delsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsor-
gane bestimmen.
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Der Vorsitzende

Erik Magnus Sparrholm
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ÖFFENTLICHE BEGLAUBIGUNG

Der unterzeichnete Notar, Dr. iur. Marco Ettisberger, Chur, beglaubigt hiermit, dass die

vorstehenden Statuten der Talkpool AG, mit Sitz in Chur, den bisher gültigen ensprechen

und neu die an der heutigen Sitzung des Verwaltungsrates beschlossenen neuen Bestim-

mungen von Art. 3 (Kapital) und Art. 3a (Kapitalband) enthalten. Sie sind die gültigen Sta-
tuten der Gesellschaft.

Chur,den 12. Mai 2026

Chur, den zwölften Mai 2026

Reg. A/2026/Nr.^^

^£'1^

'^s7:

Der.Notar:

'^
^J

••! iur. Marco EttisRircK-iur. Marco Ettisberger
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